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Landgericht Bad Kreuznach, Beschluss vom 16.02.1995 - 2 T 142/94 = Rpfleger 1995 S. 406

Leitsatze

Wird ein Grundstlick aufgelassen, an dessen Stelle im Flurbereinigungsverfahren ein

1 . Abfindungsgrundstiick getreten ist, so kommt eine Auslegung der Auflassung dahin, daf
sie sich auf das Abfindungsgrundstiick bezieht, dann nicht in Betracht, wenn den
Erwerbern das Flurbereinigungsverfahren nicht bekannt war.

Aus den Grunden

Die bisher erklarte Auflassung kann nicht Grundlage der begehrten Eintragung sein. Dies ergibt sich daraus,
daR das in der notariellen Urkunde bezeichnete Objekt der Auflassung in dieser Form rechtlich nicht mehr
bestanden hat. Eine Auslegung dahin, dal8 das zwischenzeitlich an die Stelle des Einlagegrundstticks
getretene Ersatzgrundstick Objekt der Auflassung sein sollte, ist im vorliegenden Fall nicht méglich.

Zwar sind Grundbucherklarungen als Willenserklarungen grundsatzlich gemaf §§ 133, 157 BGB
auslegungsfahig. Dies fuhrt dazu, dal® dann, wenn die Bet. im Zeitpunkt der Abgabe der Erklarung wuBten,
dafld das Grundstlick von einem Flurbereinigungsverfahren betroffen war, regelmaBig die
Auflassungserklarung dahin ausgelegt werden kann, daB statt des nicht mehr existenten Grundstiicks das
an seine Stelle getretene Ersatzgrundstick aufgelassen sein soll (so zum Parallelfall des
Umlegungsverfahrens, BayObLG, Rpfleger 1980, 293, 294; LG Darmstadt, Rpfleger 1976, 61).

Eine dahingehende Auslegung kann dann aber nicht vorgenommen werden, wenn das
Flurbereinigungsverfahren nicht allen Bet. bekannt war. Dieser Fall ist vorliegend gegeben. Die Kaufer
wufsten von der Existenz des Flurbereinigungsverfahrens nichts. lhnen war demgemaR auch nicht bekannt,
daR an die Stelle des Grundstlicks, auf das sich ihre Erklarungen bezogen, ein Ersatzgrundstiick getreten
war, das in Lage und GroéRe von dem urspringlichen Grundstiick abwich, was sich zumindest daraus ergibt,
daRB das Ersatzgrundstiick 8 gm kleiner ist als das Einlagegrundstuck.

Bei diesen Gegebenheiten kommt aber eine Auslegung der Auflassungserklarungen dahin, daR sie sich auf
das Ersatzgrundstick beziehen sollten, nicht in Betracht, da den Kaufern nicht einmal die Mdglichkeit
bewuft war, da8 an die Stelle des von ihnen bezeichneten Grundstlcks rechtlich ein anderes Grundstuck
getreten sein kénnte.

Zwar wird auch die Ansicht vertreten, daR infolge des im Flurbereinigungsverfahren geltenden
Surrogationsprinzips eine nach Wirksamwerden der Ausfuhrungsanordnung erfolgte Verfiigung uber ein
Einlagegrundstick unmittelbar das Ersatzgrundstuck betreffe (so LG Schweinfurt, Rpfleger 1975, 312 f. m.
zust. Anm. Bengel). Dieser Ansicht vermag die Kammer jedoch nicht zu folgen. Die Anwendung des aus § 68
Abs. 1 Satz 1 FlurbG herzuleitenden Surrogationsprinzips setzt voraus, dall Rechte an dem
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Einlagegrundstlick bestehen oder Rechtsverhaltnisse dieses betreffen. Eine derartige Situation kann aber
nach Wirksamwerden der Ausflihrungsanordnung tUberhaupt nicht mehr geschaffen werden, da das
Einlagegrundsttick dann nicht mehr existent ist. Zu diesem Zeitpunkt stellt sich deshalb nur noch die Frage,
ob sich die Willenserklarung auf das zum Zeitpunkt ihrer Abgabe existierende Grundstlick - also das
Ersatzgrundstick - bezieht. Dies kann nur durch Auslegung der Willenserklarung ermittelt werden. FUr die
Anwendung des Surrogationsprinzips ist in diesem Fall aus den angegebenen Griinden kein Raum.

Anmerkung

Vgl. aber BayObLG, BeschluB vom 13.07.1972 - BReg. 2 Z 38/72

Ausgabe: 10.12.2025 Seite 2 von 2



	RzF - 53 - zu § 68 Abs. 1 Satz 1 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen
	Anmerkung


